
Die EU geht voran – doch
reichen wird das nicht

Von Alisha Mendgen

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Erde von
Plastik und Mikroplastik geradezu verseucht ist. Ko-
rallenriffe, die zentral für das Ökosystem Meer sind,
sind mit den Plastikteilchen belastet. Fische haben

Mikroplastik im Magen, und auch in Schalentieren befinden
sich die Partikel. Mehr noch: Über Lebensmittel und Trink-
wasser nehmen Menschen Mikroplastik zu sich. Daher ist es
eine gute Nachricht, dass die Kunststoffpartikel in der Euro-
päischen Union nun endlich Schritt für Schritt verboten wer-
den.

Die Betonung liegt auf „endlich“: Die Entscheidung ist
überfällig. Die Kommission hätte das Verbot schon viel früher
auf den Weg bringen müssen und hat stattdessen wichtige
Zeit verstreichen lassen. Jedes Jahr werden den in der EU
verkauften Produkten rund 42000 Tonnen Mikroplastik bei-
gefügt. Das muss eingedämmt werden.

Das Verbot trägt zudem zum Verbraucherschutz bei: Die
neuen Regeln werden jedem das Leben erleichtern, der sich
umweltfreundlicher verhalten will. Aktuell hat man oft keine
Chance, beim Einkaufen auf Mikroplastik zu verzichten, da
es in zahlreichen Produkten verarbeitet wird und für Laien
nicht transparent ist. Mikroplastik findet sich beispielsweise
in Putzschwämmen, Lappen, Fleecekleidung, Bodylotion,
Peelings, Kaugummi und Waschmitteln.

Besonders herausfordernd wird die Umstellung für Sport-
anlagen, die künftig auf das Granulat verzichten müssen.
Dass das Verbot für sie erst nach acht Jahren in Kraft treten
soll, ist aber viel zu spät. Ja, die neuen Regeln sind mit einer
großen, teuren Reorganisation verbunden. Aber die EU-
Kommission sagt selbst, es handele sich dabei um „die größte
Quelle von bewusst verwendetem Mikroplastik in der Um-
welt“. Angesichts dieser Menge hat die Umwelt diese Zeit
schlichtweg nicht. Damit die neuen Vorgaben ihre ge-
wünschte Wirkung entfalten, ist Kontrolle zentral – insbeson-
dere wenn es um die Industrie geht, da sie von weitreichen-
den Ausnahmen profitiert. Produkte, die an Industriestandor-
ten verwendet werden oder bei der Verwendung kein Mikro-
plastik freisetzen, sind vom Verkaufsverbot nicht betroffen.
Ihre Hersteller sollen zwar Anweisungen zur Verwendung
und Entsorgung des Produkts geben, doch ob die Empfeh-
lungen in der Praxis immer umgesetzt werden, ist zweifel-
haft. Hier steht die Kommission in der Pflicht, dafür zu sor-
gen, dass die zuständigen Behörden in den Mitgliedsstaaten
durchgreifen, wenn ein Verdacht auf Verstoß besteht.

Alles in allem ist zu begrüßen, dass die Europäische Union
als großer Player im Kampf gegen Umweltverschmutzung
vorangeht. Sie muss jedoch darauf hinwirken, dass andere
führende Verursacher von Plastikmüll wie die USA und Chi-
na dem europäischen Weg folgen.

Die Kommission hätte das Verbot
von Mikroplastik schon viel früher
auf den Weg bringen müssen. Richtiger Vater oder nur gelegentlicher Umgang? Der 44-jährige Naumburger kämpft vor dem Bundesverfassungsgericht für eine gravierende Änderung im Fa-

milienrecht. Foto: JAn WoitAS/DpA

Vater, Vater,
Mutter, Kind?

Das Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe erwägt eine umfassende
Liberalisierung des Familienrechts.
Erstmals könnten drei Elternteile das

Sorgerecht erhalten.

Karlsruhe.EinJungeausSachsen-An-
halt könnte bald drei Elternteile ha-
ben: seine Mutter, seinen biologi-
schen Vater und den neuen Freund
der Mutter. In der Praxis gibt es solche
Patchworkverhältnisse schon lange,
im Familienrecht tut man sich hin-
gegen schwer mit solchen Konstella-
tionen.

Denn rechtlich sind drei gleichbe-
rechtigte Elternteile bisher ausge-
schlossen. Nun denkt das Bundesver-
fassungsgericht aber über eine An-
passung des Rechts an moderne Ver-
hältnisse nach.

AndiesemDienstagwurdederFall
aus Sachsen-Anhalt vor dem Bundes-
verfassungsgericht verhandelt. Eine
Frau hat mit ihrem Freund ein Kind
bekommen. Im April 2020 kam es zur
Welt. Zwei Monate später trennte sie
sich vom biologischen Vater. Dieser
wollte zwar die Vaterschaft anerken-
nen, doch die Mutter ließ den Termin
aufdemStandesamtplatzen.Siehatte
bereits einen neuen Partner, der als-
baldbeiihreinzogundnunseinerseits
die Vaterschaft des Säuglings an-
erkannte.

Doch der biologische Vater kämpf-
te um seinen Status und focht die Va-
terschaft des neuen Partners der Mut-
ter an. Ein Abstammungsgutachten
belegte zwar, dass er eindeutig der
biologische Vater ist, aber dennoch
lehnte das Oberlandesgericht Naum-
burg die Anfechtung ab. Laut Gesetz
kannein biologischerVaterdieVater-
schaftdes rechtlichenVatersnichtan-
fechten,wenndiesereinesozial-fami-
liäre Beziehung zum Kind hat. Der
Grund: Die soziale Familie soll vor
Störungen von außen geschützt wer-
den.

grundsätzlicheBedeutung
Doch der biologische Vater, inzwi-
schen 44 Jahre alt, gab nicht auf und
erhob Verfassungsbeschwerde, so-
wohl gegen das Naumburger Urteil
als auch gegen die gesetzliche
Grundlage – § 1600 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs. Der Fall hat also grund-
sätzliche Bedeutung.

Seine Anwältin Franziska Köpke
sagte: „Das Elternrecht meines Man-
danten ist verletzt, weil er keine
Chance hat, rechtlicher Vater zu wer-
den.“ Die rechtliche Vaterschaft wol-
le er nutzen, um ein gemeinsames
Sorgerecht mit der Mutter zu erlan-
gen.Derzeithabeernureingelegent-
liches Umgangsrecht, und auch das
habe er sich gerichtlich erkämpfen
müssen.

viele weitere Konflikte, zum Beispiel
um den Wohnort oder die Schul-
wahl“, warnte Vizepräsidentin Lucy
Chebout.

DasBundesverfassungsgerichthat
drei Möglichkeiten: Wenn es die Ver-
fassungsbeschwerde des biologi-
schen Vaters ablehnt, bleibt der neue
Freund rechtlicher Vater des Jungen.
Wenn es der Verfassungsbeschwerde
stattgibt, muss das Gericht in Naum-
burg neu entscheiden. Es könnte
dann zum Beispiel darauf abstellen,
dassderbiologischeVaterbereitseine
sozial-familiäre Beziehung zum Kind
hatte, als er die Vaterschaft anerken-
nen wollte, und dann ausgebremst
wurde.

Das Gericht könnte aber auch
einen ganz gewagten Schritt gehen
und den Weg zur rechtlichen Vater-
schaft beider Männer ebnen. Dazu
müssten die Karlsruher Richter aber
erst einmal ihre eigene Rechtspre-
chung korrigieren. Noch 2003 hatten
die Richterinnen und Richter in Karls-
ruheentschieden,dasseinKindmaxi-
mal zwei Elternteile haben soll.

kaumForschungsergebnisse
Darüber will das Verfassungsgericht
nun aber ausdrücklich noch einmal
nachdenken, weshalb es zur Ver-
handlung viele psychologische und
familienrechtliche Sachverständige
eingeladen hatte. Diese konnten al-
lerdings nur bedingt weiterhelfen,
nach ihren Aussagen gebe es kaum
Forschungdazu,wiesichFamilienmit
drei rechtlichen Elternteilen auf das
Kindeswohl auswirkten. Allerdings
habe es in ähnlichen Konstellationen
keine zusätzlichen Konflikte gege-
ben, etwa bei Stiefkindfamilien, die
Kontakt zum ursprünglichen Vater
hielten,oderwenneinSamenspender
in das Familienleben integriert wird.

Selbst der Deutsche Juristinnen-
bund ist nicht grundsätzlich gegen
mehrere Elternteile. Voraussetzung
sei jedoch,dassdieBeteiligtenkoope-
rationsbereit sind. Daran fehle es of-
fensichtlich im Fall aus Sachsen-An-
halt, bei dem nur noch über Anwälte
kommuniziert werde.

Sollte das Bundesverfassungsge-
richt letztlich doch die bestehende
Rechtslage bestätigen, könnte aber
auch der Gesetzgeber aktiv werden.
Staatssekretärin Schlunck wies da-
rauf hin, dass die Ampelkoalition das
Abstammungsrecht modernisieren
wolle. Vor 2025 werde es aber keine
konkreten Vorschläge geben.

Das mit Spannung erwartete
Urteil wird in einigen Monaten ver-
kündet.

Von Christian Rath

Die Gerichte
brauchen mehr

Flexibilität bei der
Feststellung der
Vaterschaft.
Angelika Schlunck,
Staatssekretärin im

Bundesjustizministerium

kommenTar

Gefährliche Geschäfte
Es geht nur um 4400 Quadratkilometer, aber eine Kleinigkeit
ist die Sache nicht. Mit einer Militäroffensive hat Aserbai-
dschan die Kontrolle über Berg-Karabach übernommen. Der
aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew und sein Verbün-
deter, der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan, schüt-
telten sich zufrieden die Hände.

Aber die Lösung eines Konflikts mit Gewalt ist keine über-
zeugende. Zu Tausenden fliehen die Bewohner der Region
nach Armenien. Sie wollen sich nicht auf Zusicherungen Ali-
jews verlassen, dass ihnen nichts passieren werde. Kein
Wunder: In den vergangenen Jahren ist Aserbaidschan nicht
freundlich mit ihnen umgegangen, es hat die Lieferung von
Lebensmitteln und Medikamenten nach Berg-Karabach blo-
ckiert. Und Alijews territorialer Hunger ist noch nicht gestillt.
Mit Erdogan traf er sich in der Enklave Nachitschewan, zu
der er eine Landverbindung herstellen will – diplomatisches
Zündeln auf hohem Niveau. Damit der Konflikt nicht auf wei-
tere Jahrzehnte verlängert wird, muss Aserbaidschan sich
mit Armenien am Verhandlungstisch einigen. Aber Alijew
kann sich gestärkt fühlen. Russland hat sich als Alliierter Ar-
meniens selbst aus dem Spiel genommen, weil es seine Kräf-
te nun in dem Krieg gegen die Ukraine braucht. In Berg-Ka-
rabach beschränkt sich die Moskauer Hilfe jetzt darauf,
Flüchtende nach Armenien zu transportieren. Und die EU
blickt gierig auf die Gasvorkommen Aserbaidschans.

Fakten schaffen durch die Macht des Stärkeren – die EU
kann dies in Berg-Karabach genauso wenig hinnehmen wie
in der Ukraine. Das Mindeste ist, die Geschäfte mit Aserbai-
dschan zu überdenken. Die Friedhofsruhe in Berg-Karabach
wäre ein zu hoher Preis für Gas.

Von Daniela Vates

Die Vertreterin der Bundesregie-
rung, Justizstaatssekretärin Angelika
Schlunck, ließ Sympathien für die
Verfassungsbeschwerde erkennen.
„Eine verfassungskonforme Ausle-
gung des Gesetzes ist möglich“, sagte
Schlunck, „die Gerichte brauchen
mehr Flexibilität bei der Feststellung
der Vaterschaft.“

Die Mutter jedoch will verhindern,
dass ihr Ex-Freund auch zum rechtli-
chen Vater des inzwischen dreijähri-
gen Jungen wird. Ihr Anwalt Dirk
Siegfried sagte in Karlsruhe, der bio-
logische Vater wolle sich nur „kon-
frontativ in die Beziehung von Mutter
und rechtlichem Vater drängen“.

Unterstützt wurde die Mutter vom
Deutschen Juristinnenbund. „Wenn
der biologische Vater am Sorgerecht
beteiligtwird, istdaseinEinfallstor für

Vor 20 Jahren legte das Bundesverfassungsgericht fest, dass ein Kind nur
zwei Elternteile haben darf. Nun wollen die Richterinnen und Richter des Ers-
ten Senats diese Entscheidung noch einmal überprüfen. Foto: Uli Deck/DpA

E
in Tanz in der österreichi-
schen Provinz sollte den
Anfang einer gründli-
chen Metamorphose
markieren: Als Karin
Kneissl im August 2018

alsdamaligeAußenministerinÖster-
reichs ihre Heirat mit dem Unterneh-
mer Wolfgang Meilinger im Land-
gasthof Tscheppe an der südsteiri-
schen Weinstraße feierte, gesellte
sich Wladimir Putin hinzu. Russlands
Präsident gewährte der Braut einen
walzerartigen Schwof, bei dem sie
sich am Schluss mit einem Knicks vor
dem Kremlherrscher bedankte.

Die Fotos von Putin mit der devo-
ten Frau im cremefarbenen Dirndl
gingen um die Welt – und das nicht
nur zum Vorteil der damals 53-Jähri-
gen. Als Gäste waren seinerzeit auch
Bundeskanzler Sebastian Kurz und
Vizekanzler Christian Strache sowie
etliche weitere österreichische Ho-
noratioren zugegen, was Opposi-
tionspolitiker sowie führende Ver-
treter der Ukraine zu scharfer Kritik
veranlasste. Sie äußerten die Be-
fürchtung, dass die Anwesenheit des
russischen Präsidenten der österrei-
chischen Außenpolitik zu einem
Zeitpunkt schaden könnte, an dem
Österreich den EU-Ratsvorsitz inne-
hatte.

Der EU-Parlamentarier Andreas
Schieder von der SPÖ twitterte:
„Vermischung von Privatangele-
genheitenmitoffiziellenAgendenist
keine gute Idee! Wie soll der #EU-
Ratsvorsitz dem Anspruch, Brücken
zu bauen und als ehrlicher Makler zu
agieren, genügen, wenn Außenmi-
nisterin und Bundeskanzler so offen-
sichtlich auf einer Seite stehen?
#Kneissl.“ In den sozialen Netzwer-
ken wurde Kneissls Verbeugung,
lange vor dem Überfall auf die Ukra-
ine, als Reverenz an eine Staats-
macht ausgelegt, für die Menschen-
rechte und Demokratie nur nachran-
gige Bedeutung haben.

Und Putins kurzer Aufenthalt im
Landgasthof Tscheppe – der russi-
sche Präsident blieb eine Stunde und
20 Minuten – zog weitere Irritationen
nach sich. Denn der Kremlchef hatte
nicht nur einen Kosakenchor und
einen Samowar mitgebracht, son-
dern auch Saphirohrringe als Hoch-
zeitsgeschenk, die später vom Auk-
tionshaus Dorotheum mit einem
Wert von 50000 Euro veranschlagt
wurden.

Kneissl empfing das Präsent zu-
nächst nassforsch, musste dann aber
zur Kenntnis nehmen, dass Ge-
schenkevonausländischenAmtsträ-
gern an österreichische Minister der
Republik gehören. Sie handelte
einen Leihvertrag aus, demzufolge
sie den Schmuck bis an ihr Lebens-
ende hätte tragen dürfen. Allerdings
wärendie teurenStückevonihrnoch
zu versichern gewesen, was sie dann
doch vom Leihvertrag zurücktreten
ließ. Seither liegt Putins Geschenk in
einem Tresor im österreichischen
AußenministeriumamWienerMino-
ritenplatz.

impertinenz als Prinzip
Acht Monate später platzte in Wien
die Regierungskoalition aus ÖVP
und FPÖ wegen der Ibiza-Affäre,
und auch da fiel Karin Kneissl mit
einer gewissen Impertinenz auf.
DennimGegensatzzudenMinistern
der FPÖ trat sie zunächst nicht zu-
rück. Sie war zwar auf dem Ticket
der rechtspopulistischen Partei ins
Amt gekommen, aber als Parteilose.
Deswegen betonte sie Ende Mai
2019 in einer schriftlichen Erklä-
rung, in der sie auf ihrem Posten be-
harrte, gleich dreimal ihren Status
als „unabhängige Expertin“. Sehr
lange hielt sie auch diese Position
nicht durch: Mit dem Misstrauensvo-
tum gegen Kanzler Sebastian Kurz
war am 3. Juni 2019 ihre eineinhalb-
jährige Amtszeit als österreichische
Außenministerin Geschichte – und
ihr Verhältnis zur FPÖ zerrüttet.

PR mit Putin, nicht zustehende
Geschenke leihweise behalten wol-
len oder der trotzige Verbleib auf
verlorenem Posten: Es sind solche
Begebenheiten, die den Eindruck
vermitteln, dass sich Kneissl wenig
darum schert, wie ihr Handeln nach
außen wirkt.

Aktuell sorgt sie nun wieder für

Schlagzeilen, nachdem das russi-
sche Investigativportal „The Insi-
der“ am 12. September meldete,
dass die russische Luftwaffe zwei
Shetlandponys der als Tierliebhabe-
rin bekannten Ex-Ministerin von
einem Militärstützpunkt im syri-
schen Hmeimim mit einem Trans-
portflugzeug vom Typ Iljuschin Il-76
an ihren neuen Wohnort Sankt Pe-
tersburg ausgeflogen habe. Kneissl
bestätigte das einen Tag später auf
ihrem Kanal beim russischen In-
stant-Messaging-Dienst Telegram.

In einem weiteren Bericht zwei
Tage später taxierte „The Insider“
die Kosten für einen Frachtflug die-
ser Art auf der Strecke Syrien–Sankt
Petersburg auf 15 Millionen Rubel
(circa 150000 Euro).

Dass ein solcher Transport in der
unabhängigen Presse Russlands und
im Westen als berichtenswert emp-
funden wird, weil er die Nähe
Kneissls zur russischen Staatsfüh-
rung vermuten lässt und über ein
Land abläuft, in dem Moskau dem
Diktator Baschar al-Assad bei seiner
gnadenlosen Kriegsführung hilft,
kann die 58-Jährige allerdings nicht
nachempfinden: „Da offenbar in Ös-
terreich und Deutschland jenseits
Wirtschaftskrise nichts los ist, wird
meine Übersiedlung zum Politi-
kum“, schreibt sie auf Telegram. Die
Beförderung ihrer Ponys per Ilju-
schin begründet sie auf Telegram als
unvermeidbar: „Wäre die Sicher-
heitslage inSyrieneineandere,hätte
ich einen Landtransporter engagiert.
Aufgrund der Sanktionen weder
Flüge noch DHL. Ich hatte daher die
Option, einen russischen Transport-
flug auf dem Rückweg aus Syrien
nach Russland zu begleiten, wofür
ich sehr dankbar bin.“

Beim russischen Militär löste die
ungewöhnliche Fracht allerdings of-
fensichtlich Irritationen aus: Der rus-
sische Telegram-Kanal „Fighter-
bomber“ wunderte sich am 7. Sep-
tember, dass auf Russlands Luftwaf-
fenstützpunkt in Syrien „statt einer
Heldenstaffel Ponys aufgeladen“
werden sollen. Der Kanal bat um

weitere Informationen, um wessen
Pferde es sich handele, da der Trans-
port von Truppenangehörigen doch
zu priorisieren sei. Zwei Tage später
meldete „Fighterbomber“ den Ab-
flug der Sondermaschine mit den
Tieren. Wem sie gehörten, sei ver-
heimlicht worden. Offensichtlich
solle die Eigentümerin oder der
Eigentümer nicht in Verruf gebracht
werden. Es seien ganz offensichtlich
VIP-Ponys, die von der Besatzung
hätten transportiert werden müssen.
„Machtlos“ sei man in solchen Fäl-
len – gemeint ist, dass die Order von
oben kam.

„hass aus Österreich“
Kurze Zeit später schrieb der Reit-
sportklub Tlatschenko Alena im Le-
ningrader Oblast auf seiner Seite auf
dem russischen Facebook-Pendant
VKontakte, am Petersburger Flug-
hafen Pulkowo „zwei bezaubernde
Ponys empfangen“ zu haben. Der
Klub löschte diesen Eintrag später.

Kurz nach der Ankunft ihrer
Ponys in Sankt Petersburg sagte
Kneissl der staatlichen russischen
Nachrichtenagentur Tass, dass sie in
die Stadt an der Newa gezogen sei,
um dort die Leitung der russischen
Denkfabrik Gorki zu übernehmen,
die sie im März 2023 an der Staatli-
chen Universität Sankt Petersburg
gegründet habe. An dem Institut sol-
len die geopolitischen Interessen
Russlands erforscht werden.

Damit endet für Kneissl vorläufig
eine dreijährige Odyssee. 2020 hatte
sie bekannt gegeben, nach Frank-
reich zu ziehen. Auf ihrer Website
bezeichnet sie den Schritt als unfrei-
willig und gibt als Grund dafür an-
haltende Morddrohungen und ein
de facto geltendes Arbeitsverbot in
Österreich an. In Frankreich habe sie
nach langer Suche einen kleinen Hof
gefunden, um mit ihren Tieren einen
Neuanfang zu machen. Zwei Jahre
später zog sie wieder um, dieses Mal
nach Beirut, wo sie sich als studierte
Arabistin wohl schnell akklimatisie-
ren konnte. Auf Telegram schreibt
sie zu dem Schritt jetzt: „Grund war
die Ausweisung aus Frankreich. Der
Libanon war eine Zwischenlösung,
um zu überleben.“ Auf ihrer Website
weicht die Begründung für den Um-
zug in den Zedernstaat allerdings et-
was ab von dieser Darstellung. Die
mediale Hetze aus Österreich habe
sie auch in Frankreich erreicht und
sie habe sich deswegen neuerlich
gezwungen gesehen überzusiedeln.
Nachdem sie jetzt in Russland ist,
wiederholt sie auf Telegram den Vor-
wurf: „Der Hass, der aus Österreich
herausdringt, erstaunt nicht nur
mich – und dies seit Jahren.“

Tatsächlich war 2020 – zum Teil
durchaus gehässig – über das rasche
Scheitern der Ehe berichtet worden,
deren Beginn so viel internationale
Aufmerksamkeit bekommen hatte.
Der sich anschließende Rosenkrieg
beschertederBoulevardpressedefti-

ge Schlagzeilen: Kneissl warf ihrem
Mann häusliche Gewalt vor, er be-
schuldigte sie, einen Hund, den aus
dem Tierheim geholten Boxer Nik-
las, aus „Rache“ getötet zu haben.
Sie hatte den Hund einschläfern las-
sen. Nach einer Anzeige wegen
„Tierquälerei“ durch das Tierheim,

das – fälschlicherweise, wie sich spä-
ter ergab – eine Erkrankung des Tie-
res infrage stellte, wurde der Hund
sogar exhumiert.

Doch Kneissl trug auch selbst da-
zu bei, Kritik auf sich zu ziehen. Der
Eindruck,denderTanzmit ihrembe-
rühmt-berüchtigten Hochzeitsgast
hinterlassen hatte, bestätigte sich,
als sie im Mai 2020 beim russischen
Propaganda-Auslandssender RT als
Gastautorin anheuerte. Ein Jahr spä-
ter rückte sie in den Aufsichtsrat des
staatlichen Ölkonzerns Rosneft ein,
dessen Vorsitzender Gerhard Schrö-
der für die Bekleidung dieser Funk-
tion in der Öffentlichkeit schon da-
mals scharf kritisiert wurde. Es kur-
sierten damals Angaben der russi-
schen Tageszeitung „Wedomosti“,
wonach Rosneft seinen Aufsichtsrä-
ten ein Jahressalär von mindestens
500000 Dollar zahle.

Vorher hatten Gerüchte über
Geldsorgen der Ex-Außenministerin
nach dem Ausscheiden aus der Poli-
tik und der Trennung vom Ehemann
die Runde gemacht. Denn Österreich
hat seine einst üppigen Politikerpen-
sionen inzwischen stark gekürzt, und
während der Corona-Krise konnte
Kneissl keine Einnahmen aus ihrer
bis dahin regen Vortragstätigkeit in
Österreich erzielen.

lobbyistin des kremls
Den lukrativen Aufsichtsratsposten
bei Rosneft musste die Ex-Politikerin
nach dem Beginn des russischen
Feldzugs gegen die Ukraine wegen
ihrer EU-Staatsbürgerschaft im Mai
2022 auf Geheiß Moskaus niederle-
gen.Dochdahielt sieschonregelmä-
ßig Vorträge in Russland, und diesen
Sommer verbrachte sie in dem Dorf

Petruschowo, 300 Kilometer südöst-
lich von Moskau. Als Direktorin
einer Denkfabrik in Sankt Peters-
burg führt Kneissl nun wieder das
Leben einer Prominenten auf Wirt-
schaftsforen, wie zuletzt in Wladi-
wostok und auf politischen Konfe-
renzen.Nichtmehr inÖsterreich,da-
für in Russland.

Bei ihren öffentlichen Aussagen
kritisiert sie die Haltung des Westens
gegenüber dem neuen Heimatland –
auch in Bezug auf die militärische
Konfrontation in der Ukraine. In
ihrem Podcast „Unipolar – Multi-
polar“ schließt sie etwa nicht aus,
dass der Drohnenangriff auf den rus-
sischen Fliegerhorst in Pskow Ende
August vom nahe gelegenen Nato-
Staat Estland geflogen wurde.

Es ist eine bemerkenswerte Ver-
wandlung, die durch den Tanz mit
Putin ausgelöst worden zu sein
scheint: von einer kosmopolitischen
Arabistin und Völkerrechtlerin mit
Ausbildungsstationen an den Uni-
versitäten von Wien, Jerusalem, Am-
man und Washington, D. C., die im
Alter von nur 25 Jahren in den diplo-
matischen Dienst ihres Landes ein-
trat, später im Print- und Fernseh-
journalismus arbeitete und als Do-
zentin an Militärakademien und
Universitäten unterrichtete, Bücher
schrieb und es schließlich zur Spit-
zendiplomatin Österreichs brachte.

Doch wenn sie jetzt auf das wo-
möglich geringe Interesse der Welt-
gemeinschaft auf Olaf Scholz’ Rede
vor den Vereinten Nationen hin-
weist,dannhandelt siewohlweniger
alsDiplomatin, sonderneheralsLob-
byistin des Kremls. Man kann davon
ausgehen, dass in dieser Funktion
gut um sie gesorgt werden wird.

Russlands Präsident Wladimir Putin tanzt 2018 mit der damaligen österreichischen Außenministerin Karin Kneissl in
der Steiermark auf ihrer Hochzeit. Foto: rolAnD SchlAger/Ap/DpA

Die mit dem Putin tanzt
Die österreichische Ex-Außenministerin Karin Kneissl lebt jetzt in Sankt Petersburg – samt Ponys. In Westeuropa
fühlt sie sich verfolgt. Über die Verwandlung einer Kosmopolitin mit beeindruckender Vita zur Putin-Versteherin.

Von Paul Katzenberger

Da offenbar in
Österreich und

Deutschland jenseits
Wirtschaftskrise
nichts los ist, wird

meine Übersiedlung
zum Politikum.

Karin Kneissl,
Österreichs ehemalige

Außenministerin
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Wissen, was Deutschland
und die Region bewegt.

Demokratie-Radar
Worüber es sich zu streiten lohnt:

Der neue RND-Newsletter – ab dem 3. Oktober
immer wöchentlich.

Felix
Huesmann

Denise
Peikert

Antonie
Rietzschel

Jan
Sternberg

Michael
Brakemeier

Jetzt kostenlos
abonnieren:

BLICK IN DIE ZEIT2 Hannoversche Allgemeine Zeitung Mittwoch, 27. September 2023

25829302_000123

BLICK IN DIE ZEIT 3Hannoversche Allgemeine ZeitungMittwoch, 27. September 2023


